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Neues helvetisches Tagblatt.
lFvrtsetzung des schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben vvn Escher und U st s ri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band l. N. I.xxv. Bern, 30. Aug. 17YY. (13. Frukè. VII.)

Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten.

Schreiben des Bürgers Visconti/ bevollmäch-
tieften Ministers der Cisalpinischm NepuS-
llk in Hcwmen.

Bern den 11. Fruktidor, 7. Jahr.
An den B. Begos Minister der auswärtigen

Geschäfte.

Bürger Minister!
Ich melde Ihnen, daß Tortona und Alexandrie»

sich in der Gewalt der Franzosen besinden, baß
auch die Citadelle von Alexandrien wieder erobert,
nnd der Feind über den Po hinüber gesagt ist. Die
Alpcnarmee hat ihr Generalquartier zu Embnm;
sie macht ausscrordentliche Bewegungen. Die Ver-
waltungcn von Piémont haben Befehl erhallen,
sicy wiederum nach ihren Stellen zu verfügen, weil
ganz Piémont gâaumè ist, mit Ausnahme der ein-
zigen Citadelle von Turin, und einigen hin und
wieder zerstreuten östreichischen Compagnien.

Gewm ists, daß die Alpenarmee mit der Italie-
mstnen nur ein Corps formieren wird. Unsere
^emde werden erfahren, daß Nichts die repub-
manischen Soldaten aufzuhalten vermag, und daß
lyre Hoffnungen abermsl vereitelt sind.

Es lebe die Republik!
Bern den 23. Aug. 1799.

Gruß und Bruderliebe.
Unterzeichnet: Visconti.

Dem Original gleichlautend.
Der Gen. Sekret. Mousson.

Gesezgebungi
Senat, 21. August.

(Fortsetzung.)
Folgender Beschluß wird verlesen: „ In Crwö-

gung des 41. Art. der Constitution, hat der gr. Ruch
vac.) erklärter Dringlichkeit beschlossen.- dieses Jahr

beim Herbstequinoetmm wird der vierte Theil der
Mitglieder des Senats anstreten. "

Der Beschluß wird ohne Discussion angenommen.
Lafiechere verlangt, daß im Senat keine an-

deru als schriftlichen Denunciationen sollen gemacht
werden lönnen. — Angenommen.

Grösster Rath, 22. August.
Präsident: Von der Flühe.

Herzog v. Eff. im Namen einer Commission
legt folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lichkeit erklärt wird:

Der große Rath der helvetischen einen und un-
theilbarcn Republik

An den Senat.
Der große Rath, in Berathung der Botschaft

des vollziehenden Direktoriums vom 2?. August und
nach Anhörung des Berichts seiner hierüber nieder-
geseztcn Commission, hat, nachdem er die Dring-
lichkeit erklärt —

In Erwägung, daß es dringend nothwendig
ftye, dem durch die Feinde der Republik zum Theil
verwüsteten Kanton Wallis zu Hülfe zu eilen, und
die noch übrig gebliebenen wenigen Hilfsquellen
durch zwekmaßige, den Kräften der Republik ange-
messene Unterstützung zu erhalten.

In Erwägung, daß es unumgänglich nöthig sey,
alle diejenigen Maßregeln zu ergreisen, durch wel-
ehe die gestörte Ruhe, die öffentliche Sicherheit
und Ordnung hergestellt, und fernern Jnsurrcktio-
neu vorgebogen werden kann —

beschlossen:.
1. Das Voklziehungsdirektorium ist begwältigt,

alle diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche es
zur Unterstützung des K. Wallis zuträ.hlich erachtet.

2. Das Vsllz. Direktorium ist ferner bevollmäch-
tigt, alle diejenigen Mittel, die es kür zweckdienlich
halt, anzuwenden, um die gestörte Ruhe, die Po-
lizci, die öffentliche Sicherheit und Ordnung über-
Haupt in diesem Kanton herzustellen und ftuwm
Jnzmcektionen vorzubeugen.



2)0

Z. Jedoch soll das Voll;. Direktorium die zu die-
sèr Unterstützung erforderlichen Summen, so wie
diejenigen außerordentlichen und außer den G?en-
zen der Constitution liegenden Maßregeln, welche
es zu ergreifen nöthig erachtet, den gesezgebenden
Rathen zur Genehmigung vorlegen.

Kuhên : Mit Recht hat die Commission die
Unterstützung für den unglüklichen Canton Waliis
von der Bevollmächtigung des Direktoriums ge-
trennt; über den ersten Gegenstand sind wir alle
miteinander einig, und alle wollen so viel möglich
diesen Canton unterstützen und demselben aufhel-
sen. Was aber die Bevollmächtigung betrifft, so

bin ich immer noch überzeugt daß das Direkt»-
rium durch die Constitution hinlängliche Vollmacht
hat, um Ruhe und Ordnung wieder herzustellen.
Man sagt uns zwar, diese Bevollmächtigung sey

erforderlich zur Bestrafung der Unruhestifter, die
durch die gewöhnlichen Richter nicht schnell und
wirksam genug gestraft werden können; also schon
wieder Kriegsgerichte will man uns aufstellen, wâh-
rend wir sie kaum noch als unnütz und schäbliw ab-

geschaft haben! Haben wir denn noch nicht genug
an dem Beispiel Frankreichs, wodurch die ausser-

ordentlichen Vollmachten die besten Köpfe des wah-
ren Republikanisms, die der Republik unendlich
viel Mißgriffe und Unglük hatten verhüten können,
abgeschlagen wurden? Man sprach von Anlegung H

von Colonien; aber sollen diese freiwillig in dem
öde gewordenen Wallis angelegt werden so be-

darf das Direktorium hiezu keiner Bevollmächtigung,
und gezwungene Colonien anzulegen, dazu werden
wir das Direktorium ewig nie bevollmächtigen;
ich trage also darauf an über das zweite Begeh-
rsn, darauf begründet, zur Tagesordnung zu ge-
hen, daß das Direktorium durch die Constitution
schon hinlänglich Vollmacht hat, um Ruhe und
Ordnung herzustellen und zu erhalten.

Nü c e : Wenn wir dann sicher sind, daß durch
Beobachtung der allerliebsten heiligen Formen das
Vaterland gerettet werden kann, so wollen wir
gerade über die ganze Bothschast zur Tagesordnung
gehen, darauf begründet, daß die Constitution für
alles sorge, denn da die Beobachtung der Form
die Hauptsache ist, so kommt es darauf nicht an,
ob die Feinde sich vermehren, ob die Schlangen
wieder aufs neue ihr Gift verbreiten, und Aufruhr
bewirken, und die Femde noch länger in Helvetic»
bleiben ; ich trage also bestimmt auf Tagesordnung
über das Ganze au..

Auf Fierz Antrag wird das Gutachten ZZweise
in Berathung genommen.

Escher: Ungeachtet des eben genommenen Be-
fchlusses ist es des Zusammenhangs; wegen doch
Nicht möglich nur über jeden § einzeln einzutreten,

und so bin kch gezwungen, über das Ganze zu

sprechen. Was ist unser aller Zwck? Die Erhall
tung der Republik! Was ist aber das Wesen der

Republik Sicherheit aller Rechte der Bürger durch
die Verfassung und die Gesetze! Ohne diese ist kein

Staat eine Republik, und wenn er auch schon den

Namen Republik sich anmaßt; Nun aber, B. R.
wollen wir nicht blos den Namen der Republik,
sondern die Republik selbst erhalten und also mm-
sen wir die Sicherheit der Bürger nicht der Will-
kühr preis geben, sondern sie durch die versassungS-
mäßigen und gesezlichea Formen schützen. Nicht
die Beobachtung der Formen, sondern die Hindan-
setzung derselben brachte die Republik in UnM
und Gefahr; denn durch diese verlohrm die Wr-
ger ihr Zutrauen in ihre Regierung und in die Ec-

sezgebung, und dadurch ward Aufstand bewirkt.

Bevollmächtigen wir nun aber das Direktorium
auch ausser diesen Formen neuerdings alle Mittel zu

gebrauchen, Ruhe und Ordnung herzustellen/ so

übergiebt es, da es nicht selbst im Wallis dieses

besorgt, diese unsre Vollmacht einem Regimmgs-
Commissar, der dann wilikühriich unter dem Vor-
wand des Heils des Vaterlandes, macht, was ihm

zu Sinne kommt, und so ist dann das Wallis nicht

mehr Theil der Republik, sondern unrer der desps-

tischen Wiükühr eines Commissars, und Willluhr
ist immer Despotism, sie werde dann im Rsamcn

der heiligen Freiheit, oder im Namen berDelpolrS

ausgeübt! Weg also mit allem, was nur den

Schein von Republikanism an sich hat, und uns

doch zum Despotism führt! — Sind solche Cw-am

gen im Wallis, wie Nüce sagt, so hat daS Du'tt-
torium Recht und Psscht, sie zu beobachten, vet-

breiten sie Gift, so,palt man sie, und übergieatle
dem Richter; ist dieser schlecht, so kann das ^rektorium einen andern Richter ernennen und n

strafen ; mau flüstert mir zu : wer wird daym Zencn

wollen, als Richter? und ich frage, wer wlrd y>^

gehen wollen, als willkühr'icher Schrechensricht-r-
Gewiß wird der Freund des Rechts fleder z.'-

als dieses seyn wollen Z — Ich stimme also ru.cy

aus Kuhns Antrag bei. '
H über sagt: Escher spricht von

von unbedingten VoLmachteu; davon m
die Rede, die Rede ist einzig von Bevollmächtigt! tz

zu strengerer und abgekürzter Pol-zey,î lss

Gefahr für die Republik hieraus G '
denn die Freiheit ist hinlänglich dadurcy -

daß die Bevollmächtigungen vffcntiky ^rium gefedert werden müssen, u/:d be-chran.

bedingt werden können. Mit unoàig-er
tung der Formen kann man wie ev uns
male drohte, die Formen auf dem ^und dabei adex die Republik zu Grunde seyen t)
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in gewöhnlichen Zeiten sind die gewöhnlichen Formen
zur Schätzung eines Feldes hinlänglich, kommt
aber ein Hagelwetter darüber, so sind ganz andere
Formen erfoderlich, um Hülfe zu schaffen; und so
ist es auch mit der Republik; die Formen, die Cone
Dation sind für ruhige Zeiten, und müssen da
sirenge beobachtet werden, in revolutionären, unru-
higen Zeiten aber sind ganz andere Maßregeln noth-
wendig, solche, die eben darum sich nicht in der
Constitution begriffen finden, weil sie nie in gewöhne
lichen ruhigen Zeiten angewandt werden sollen.
Wollten wir gegen äussere Feinde so handeln, wie
der einzelne Mensch allenfalls gegen seinen Feind
handeln kann, nämlich lieber Unrecht leiden, als
Unrecht zu thun, so würden wir, wie jeder Staat
der so handein wollte, die Beute des Boshaften
werden. Besonders wichtig ist zu bemerken, daß
es gar nicht um unbedingte Vollmacht zu thun ist,
nein, wir können sie beschränken, und bedingen wie
wir wollen! Nimmt man noch gar das vorgelegte
Gutachten vor sich, wahrlich, so lohnt es sich nicht
der Mühe, sich so eifrig gegen dagelbe zu erheben,
denn den gte K desselben nimmt alles was die erstern
zuzugeben schienen, also genügt der Antrag der
Commission nicht einmal, fondern man muß dem
Direktorium Vollmacht geben, unter seiner Verant-
wortlichkeit die erforderlichen Maßregein zu nehmen,
und unter der Bedingung, baß es davon innert
Monatsfrist Rechenschaft ablege. Dieß wird selbst
der Menschlichkeit m iner College» günstig seyn, weil
dann nicht die ganze Zahl von Verbrechern gerichtet
werden muß, sondern Gnade möglich ist. Auch
laßt uns bedenken, daß selbst wir der ansftrordentli-
cycn Umstände wegen uns hier berathen, denn der
Verfassung zufolge hätten wir schon lange Vacant-
zett hatten wilenman gehe also nie auf keine
Seite zu wett, sondern trage Rechnung von den
Umständen, und nehme bei dem was gethan wer-
den muß, die erfoderlichen Vorsichtsmaßregeln.

Carmintran stimmt Kühn, und Eschern bei,
weil die Gewalt des Direktoriums schon jezt völlig
weitläufig genug ist, um Ruhe und Ordnung her-
zugellen und zu erhalten. Ueberdem müssen wir nie
vergessen, daß selbst wir nicht unbedingte Vollmacht
haben, und also auch nicht dieselbe ertheilen können,
denn die Constitution beschränkt auch unsre Gewalt,
und nur innert den Grenzen von jener haben wir
recht zu handeln und Auftrage zu geben.

Kühn: Ich spreche noch einmal, nicht um auf
Nnces Sarcasmen, die durch alle Erfahrung hin-
länglich widerlegt sind zu antworten, sondern um
über Hubers Aeusserungen Bemerkungen zu machen.Mit den von ihm vertheidigten Grundsätzen hat
ttcovesplêrre in Frankreich gewütet, und wenn
um von bedingter Vollmacht die Rede ist, so bin

l

auch ich nicht im allgemeinen Wider ausserordentliche
Bevollmächtigungen, sondern nur wider constitu-
tionswidrige, wozu wir wie Carmintran r'chtig be?

merkt, nicht einmal berechtigt seyn können. Durchaus
nichts ist als nothwendige Bevollmächtigung des Di-
rektoriums bewiesen worden, welches sich nicht in-
nert den Grenzen der Direktorialgewalt vorfindet;
und also ist auch keine solche erfoderlich, und daher
beharre ich auf meinem Antrag.

Hub er: Ich sprach nie von constitutions!»«-
driger Bevollmächtigung, und auch nicht von unbe-
dingter, folglich treffen mich Kuhns Bemerkungen
keineswegs.

Herzog von Eff. : Ich sehe Hubers und
Kuhns Meinungen als zwei Klippen an an denen
beiden das Vaterland zu Grunoe gehen könnte;
denn unstreitig kann es Fälle geben, da das Di-
rektorium außerordentliche Vollmachten bedarf,
und uns also bestimmt hierüber fragen sollte; ge-
hen wir nun aber hierüber zur Tagesordnung, so
wäre dadurch denw Direktorium auf einmal das
Recht zu diesem Begehren abgeschnitten, und die-
ses wollte die Commission vermeiden. Hubers An-
trag einer Bedingung der Bevollmächtigung hilft zu
nichts, weil das Direktorium ohnedieß schon ver-
antwortlich und Rechenschaft abzulegen schuldig ist,
wobey übrigens, wenn das Uebel schon augerich-
tet ist, nicht viel Befriedigung für die Beschädigten
herauskommt,

Escher: Wie können wir denn das ganze
Direktorium für seine Maßregeln zur Verantwor-
tung ziehen? Wo sind die konstitutionelle» For-
men, nach denen wir dasselbe hierüber beurtheilen
können? Es sind keine da und also ist auch Hu-
bcrs vorgeschlagene Beschränkung keine Beschrän-
kung, spudern Bevollmächtigung zu despotischer
Willkühr; aus. Menschlichkeit sollten wir nun ohne
Noth zu dieser stimmen! Aber wie geht es bei
den Bevollmächtigungen? Die ersten unglüklichen
Fehlbaren, die man einzieht, die will man sirenge
zum.^ Beispiel der übrige» bestrafen und schießt
sie für den Kopf; nachher entdekt man dann erst
die schlauern Verführer, die man einzig strafen,
und wenn der Verführten zu viele sind, eine Ainne-
siie für sie erklären sollte; aber, dann find der an-
belobten abgekürzten Formen wegen die ersiergriffc«
nen Verführten schon wdtgeschossen, du sie hinge-
gen durch die gewöhnlichen langsamern Formen am
Leben erhalten worden waren. .Herzogs Furchtsam-
keit ist unbegründet; eine Tagesordnung über das
jetzige Begehren nimmt dem Direktorium das Recht
mcht, ein neues bedingteres Begehren zu machen,
und wir wissen aus Erfahrung, daß unser Direk-
torium in Aufsicht der Bevollmächtigun'sbcgehs
reu nicht schüchtern ist; ich beharre auf KuhnsGnlrag.
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Guter: Cs ist die Rede von einem durch
Bürgerkrieg und änssern Krieg unglüklich geworden
nen Canton; der Ursprung des Uebels ist der Fa-
natismus durch welchen Haß für unsere Cousin
tntion entstanden ist; aber auch Bosheit gesellte
sich zu diesem Fanatismus/ und leider ist es ihnen
nur zu sehr gelungen / das Unglük ihres Vaterlan-
bes zu bewirken. Der Haß gegen die Verfassung
ist aber in diesem Canton nicht durch Mißbrauch
der außerordemlichen Gewalten des Direktoriums
oder der Commissars vermehrt worden / denn nie--

mand wird Buxdorf hierüber beschuldigen können.
Wie kann man adcr sich nun Gespenster vorstellen/
und neben den Coloß der fränkischen Revolution
unser gutes phlegmatisches helvetisches Volk auf-
stellen, und zum Vergleich mit unserm Direktorium
die Robespierre, Collot d'Herbois und andere soi-
ehe Ungeheuer mit ihrem Schreckensgefolge rechnen!
Ich sehe dieses mehr als eine Beschuldigung gegen
das Direktorium, als aber eine Schuzrcbe fur die
Constitution an und sodere Kühn auf, zu kla-

gen, wenn er zu klagen hat! Aber wo denn sind
die Thatsachen, die unsrer Regierung zur fasige-
legt werden können? Ich hörte nur über eine der-
seiden Klagen führen unter uns, wider die Gei-
seiaushebung, und wahrlich, diese verdient nicht
ein solches Aufstellen von Gespenstern.— Billigt
doch nicht selbst der menschenfreundliche Vcccaria
in gewissen Fallen die Deportation von gefahrlichen
Bürgern, wie hätte dann in Revolutionszeiten eine

solche -Maßregel solche Vorwürfe verdienen können?
Man spricht immer von Formen; ich frage Eschern
und Kühn, welche Formen haben wir denn den
Russen und den Oesircichcrn entgegengestellt? —
Müßen wir uns dann nicht schämen daß wir
nichts thaten, und immer uneinig find, während
unsere Feinde jeder Art, völlig einig für das Ver-
derben unsers Vaterlandes arbeiten? Man schreie
also nicht immer so unbedachksam widcr unsere ge-
wiß menschliche Regierung und gebe ihr die ge-
hörige Vollmacht, um Gutes thun zu können. Ich
begehre also, daß das Gutachten mit Weglassung
des lessen §., der die erstem aushebt angenom-
men werde.

Kühn erklärt, daß er das Direktorium über
Nichts beschuldigt hübe, sondern nur freimüthig
über die gefederte Vollmacht seine Meinung gesagt
habe, wie er es immer thun wird.

Durch Namensaufruf wird mit 47 Stimmen
gegen 45 das Gutachten verworfen, und dagegen
nach langer unordentlicher Berathung beschlossen,
das Vollziehungsdirektorinm zu bevollmächtigen,
den Can on Wallis zu unterstünen, und dazu die
erforderlichen Summen von der Eeftzgebung be-
stimmt zu begehren.

neber das weitere Bevollmachkigungsbegchra,
geht man zur Tagesordnung, darauf begründet,
daß das Direktorium durch die Constitution selbst

schon hinlängliche Vollmacht habe, um Ruhe und

Ordnung im Wallis herzustellen.
Zimmerman, im Namen einer Commission,

trägt darauf an, nun den zweiten Theil des ?>»!-

achtens über den Austritt des Senats, der darin

besteht, daß ig Senatoren als der vierte Theil
des Senats, nämlich ans jedem Canton einer, bei

bevorstehenden Tag - und Nachtglcichen auskrttc»
sollen, mit Dringlichkeitserkiarung zu beschließe'.

Custor glaubt, die Senatoren ans denjenigen

Cantonen, die jezt nicht vereinigt sind, kennen

dicßmal nicht austieten, weil sie auch nicht ersch

werden können; er fodert also Rükweisinig deS

Gutachtens an die Commission.
Zimmermann.- Dieser Antrag kann ohne

Föderalismus zu bewirken und Mißtrauen in die
^

helvetische Republik zu zeigen, nicht angenommen

werden; er beharrt also auf dem Gutachten.
Secret an : Hoffentlich wird Custors Patrie-

tismus nicht dem Kaiser die besessen Cantone nun

wirklich abtreten wollen, und also sollen wir au.«)

noch in dieser Rüksicht für dieselben sorgen.

Das Gutachten wird unverändert angenomm-w.

Das Direktorium fodert in einer BothchM
schleunigm Entscheid über die schon lange iwrge-eM

Frage über die Wiedcrorganisation des heioernwen

Militärs.
^

Graf verspricht auf Morgen "ber die.m w-,

genstans ein Gutachten von der Miiitarcommi,,'»'"
Die Versammlung bildet sich in geyemw

tzung.

Senat, 22. Aug.

Präsident: Falk.
Die Discussion über die neue Einthcilung bon

Helvetica wird fortgcsess.

Lnthi S. Sol. verlangt, der 7te Art. ^
Commisfionalberichts soll nun zuerst und o«!,.i ^
Organisation der Bezirksautoritaten debattnn wer». -

Gen hard nntersiüzt diesen Antrag: aber »

möchte erst einige Zweifel aufgebest wst-en- bv i -

lieh jedes Vierrheil nur eine UrvcrîanlmlMg Y -

sollte; ferner, wenn allenfalls Verwaltungen e »

sührsswcrdm sollten, so wäre es nicht so

dig, völlige Gleichheit der Distrikte M euMe

er möchte also erst ausgemacht wFen, -v -

^
Verwaltungen wolle ober nicht; chblîch möcht

kleinere Abtheilungen der Viertheile
den, in die Verfaffuugsscte ausgenommen wm

(Die Fortsetzung folgt.)
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Gesezgebnng.
Senat, 2?. August.

Fo rtsetzung.

Mittelholzer: Die Commission war nur
beauftragt, die Emtheilung, nicht alles was aus
ihr folgen möchte, vorzuschlagen; — er will dieses
ledere erst genauer untersuchen lassen, indem die
Commission sich darüber noch gar nicht vereinigt hat.

Lüthi v. Sol.: Man gieng gestern über Gens
hards Antrag, die Gemeinden zu konstitutionellen
Abtheilungen zu machen, zur Tagesordnung: also
müssen die Urversamiàngen Viercheilsweise gchals
ten werden.

Zäslin glaubt, die Bestimmungen über die
tlrversammlungen gehören der Revisionscommission
vorzuschlagen zu; sie wird es thun, sobald die
Grundlagen der neuen Emtheilung nun festgesezt sind.

Meyer v. Arb. stimmt Lüthi bei.
^..X^neider bittet, daß man auf die Localitären
Ruksicht nehme; um ein Viecthcil von io«o Activs
bürgern zu bilden, bedarf es eine Stresse von Z
bis 4 Stunden; wenn also nur Viertheilweise Urs
^s>siümmluugen statt finden sichten, so würde dieß
höchst beschwerlich für viele seyn — und man muß
wenigstens Ausnahmen gestatten — sonst entsteht
großes Mißvergnügen.

Kubli weiß nichts davon, daß wäre beschlossen
won en, die Urversammlungen sollten nach Viertheis
wn gehalten werden; er findet sie sollen wie bisher
nacy den Gemeinden statt finden: er möchte in der

^deutlich vom 5. Art. an fortfahren.
^ Mittelholzer verlangt, daß vor allem der
7- Art. dedattirt werde. — Dieser Antrag wird
angenommen.

c>
"îrt 7- » Wann die Bezirke odîr Viertel durch

AU-- oder Abnahme der Bevölkerung vermehrt oder
werden, so hat das Gesez solche nach

«ä^Zahl der Activbürger zu berichtigen."
à-.-, ^telholzer will diesen Artikel dahin abäns

k. X ^ er heiße: wann die Viertel u. s. w. über
yunoert Ackivbürger vermehrt werden u. s. f. »

Muret: Der Art. muß von 2 Seiten betrachtet
werden: für das erste mal bei Errichtung der Dis
strikte, kann man sich bis auf eine sehr kleine Zahl
an eine ganz gleiche Bestimmung halten und Mits
telholzers Vorschlag ist hier passend; anders verhält
es sich bei den weiter» Veränderungen; hier wäre
bestandiges oder häufiges Schwanken und Aendern
der Gesetze, sehr schlimm und bedenklich. Für den
Anfang möchte er also 3900 bis 41°° Activbürger
für den Bezirk verlangen; in der Folge mußte
eine Verschiedenheit von Zoo Bürgern vorhanden,
und wo möglich auch dann nur alle Z Jahre Abäns
derung möglich seyn.

Devevey stimmt diesem Maximum bei; glaubt
aber der Zeitraum von 3 Jahren sey noch zu kurz,
er möchte 10 Jahre für solche Abänderungen fodern»

K « b l i will bei der gestrigen Bestimmung von
4000 bleiben und über nachfolgende Berichtigungen
izt noch gar nicht eintreten; man nehme also den
Art. an, wie ihn die Commission vorschlägt.

Bay stimmt Muret bei; doch môchtàr weder
3 noch 10 Jahre festsetzen, sondern jährlich ein Vers
zeichniß der Activbürger einsenden lassen, und dem
Direktorium das Vorschlagsrecht zu geftzlichen Abs
ändcnmgen, darauf hin ertheilen.

Mittelholzer stimmt ebenfalls Muret und
Bay bei.

Kubli fürchtet, sobald man nicht genau bei
den 4000 bleibe, so werden lauter kleinere Bezirke
entstehen, und man werde darauf hin künsteln.

Meyer v. Ar. will mit Kubli fürs erstemal
wenigstens 4000 fest'»Yen; in der Folge stimmt er
Muret und Devevey bei; für die italiänischen Kans
tone müßte aber immer eine Ausnahme statt finden,
wen man ihnen nirgend woher geben noch nehmen
kann. Genhard unterstüztDevevey's Meinung.

Luthj v.^Sol.: Die 2 italiänischen Kantor»e
bentzen ungefehr 15,000 Activbürger; also nur wenn
wir bei unserm gestrigen Beschluß ungefehr 4000.
Activbürger bleiben, können wir dort 4 Distrikte
bilden.

Duc ist Meyers v. Ar. Meinung; für die Abs
ändmmgen will er 5 Jahre festsetzen.
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Erauer will daS Wort ungefehr beibehalten
und für izt nicht näher bestimmen.

Caglioni danke Meyern v. Ar. fur seme den

ital, Kantonen erwiesene Sorgfalt und behauptet

gegen Lüthi, dieselben haben nicht iZ, sondern

2Z,ooo Activbürger.
Lüthi v. Sol. erwiedert, er habe nur die Ac--

tivbürger gezählt, die den Bürgcreid leisteten.

S to km ann: Die abwesenden Bürger dieser

Kantone dürfen eben nicht reprasentirt seyn.

Me»er v. Arb. und Schiarer sprechen für
den Vorschlag der Commission.

Der Art. wird angenommen, wie ihn die Com-
mission vorschlägt.

^Mittelholzer spricht neuerdings fur die Ver-
tagung des 4. Art. Die Vertagung wird beschlossen.

Lüthi v. Sol. will auch den zten Art. verta-

gen und nun debattiren lassen, ob jeder Bezirk einen

Statthalter und ein Bezirksgericht haben soll.

Zäs lin stimmt bei und findet auch der S.Art,
müsse vertaget werden.

^ ^Muret verlangt im Namen der Revistonscom-
mission, da nun die Grundlagen der neuen Einthei--

lung Helvetians fcstgesezt sind, möge sich der Senat
täglich von il bis l Uhr mit den Constitutionsde-
batten beschäftigen und die Commission beauftragt
seyn, beständig Arbeitsstoff bereit zu halten; so

wird dann die Frage über die Verwaltungen in d r
Ordnung der Constitutionsabänderungcn zum Vor-
schein kommen.

^
Dieser Vorschlag und die Vertagung der Art. 5

und 6. wird beschlossen — und Lüthis Ankrag fur
die Fortsetzung der heutigen Discussion angenommen.

Mittelholzer will beschliessen: jeder Bezirk

hat seinen Gtadthalter. — Angenommen.
Eben so wird beschlossen: jeder Bezirk soll ein

Bezirksgericht haben; ferner: jedes Viertheil soll
ein Fricdensgcricht haben.

Mittelholzer legt über die Organisation die-

ser Friedens- und Bezirksgerichte einige Ideen vor.
Devcvey glaubt zusehen, dieDistriktsgerichts

sollen nun an die Stelle der Kanronsgerichte tre-

ten; er sieht hierin keine Oekonomie, sondern im
Gegentheil Vermehrung der -.ehalte. — Auch muß
den Friedensgerichten nun nothwendig eine abgeän-
derte und neue Competenz gegeben werden. Er ver-
langt darum Rükweisung des Ganze,» an die Revi-
sionscommission.

Laflechere stimmt dieser Verweisung bei; er

glaubt auch, jedes Vertheil müsse einen Agenten
haben, und verlangt dieß als Zusa; zum 4ten Art.

Lüthi v. Sol. Alles bisher festgesczte sind
nnr Grundsatze — auf die hin die Revisionscom-
mission nun arbeiten kann und wird. Anstatt ig
.Kantone und -50 Distriktsgcrichte werden nun

nur yo Bezirksgericht« seyn, asso uustre tig Oà
nomie erhalten werden ; auch der Autrag Lafleclims

wegen den Agenren ist der Commission zu üben

weisen.
Mittelholzer ist gleicher Meinung, und will

nun alle weitere Discussion vertagen, und das

Ganze der Revisionskommission überweisen.
Augustin» halt auch den Zwek der Einthei-

lungscommission nun für erfüllt.
Zäslin glaubt über die von den Bezirken zu

wählenden Repräsentanten sollte noch ein Grund-

satz festgesezt werden.
Lüthi v. Sol. Das Direktorium kann nicht

mit yo Statthaltern correspondieren; es sind

tralpunkte nothwendig; entweder soll es nurmt

einem Theil der yo Statthalter oder mit aân
von ihm gewählten Personen in unmittelbarer ?«-

bindung stehen; er möchte dem Direktorium üb«-

lassen, sich zwischen y und ig jener EtattM«
auszuwählen, mit denen es unmittelbar und durq

sie mittelbar mit den andern correspondiert.
Muret verlangt neuerdings Vertagung

Ganzen. Dieser Antrag wird angenommen.
Der grosse Rath zeigt durch eine Bochschafi »w

daß er den Beschluß des Senats vom ss lM. w
treffend die Abänderung der Art. 105, 82, 87,^
98, und 102. der Constitution angenomme» hat.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

der dem Finanzministerium einen Credit von

Franken eröffnet. ..^1.Der Beschluß über die Beförderung >n denM

titärstellen in den Legionen und in den

den der Hülfstruppen, wird verlesen und a" e

Commission gewiesen, die in z a.agen ben,

soll; sie besteht aus den BB. Pfifser, r<N

chere,Bay, Hammer und Stockman -

Der Beschluß welcher die Eidesfouim l

alle helvetischen Truppen enthält, wird

und an die gleiche Kommission gewiesen. ^
Schmidt, als Saalinspekwr, v"üailg'

große Rath möchte durch eine Bothschal

den werden, den Saalinspektoren des ^ena ^j

Credit von 2000 Fr. für die Bedürfnisse der

zu eröffnen.
Dieser Antrag wird angenommen.

Litterarische Gesellschaft des

tons Luzern.
Acht und zwanzigste Sitzung.

Präsident: Salzwann,
s Fortsetzung der Discussion, "-e emcr

^

mung nahen Gemeinde aus,» y >

^
- Koch: Man soll die Uebel heben, au
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